
BERECHNUNG DES MINDESTBEDARFS 
FÜR DEN KATASTROPHENSCHUTZ-
DIENST IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Die unteren Katastrophenschutzbehörden 
untersuchen, welche Katastrophen in ihrem 
Bezirk drohen können. Doch wie lassen sich die 
Risiken einheitlich erfassen und welche  
Schlüsse lassen sich daraus für den Ressourcen-
bedarf ziehen? Eine neue Berechnungsmethode 
soll helfen, vorhandene Ressourcen für den 
Katastrophenschutz besser zu erfassen, Defizite 
schneller zu erkennen sowie Einsatzmittel und 
Personal sinnvoll zu steuern.
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Das Gesetz über den Katastrophenschutz in Schleswig-Hol-
stein regelt den gesetzlichen Auftrag der unteren Kata-
strophenschutzbehörden. Demnach hat die untere Ka-
tastrophenschutzbehörde als vorbereitende Maßnahme 
insbesondere zu untersuchen, welche Katastrophen in ihrem 
Bezirk drohen können.

Das Innenministerium Schleswig-Holstein hat gemeinsam 
mit den unteren Katastrophenschutzbehörden im Rahmen 
eines Projektes ein internetgestütztes Programm entwickelt, 
mit dem die unteren Katastrophenschutzbehörden ihre Risi-
ken einheitlich erfassen können und als Ergebnis eine Auf-
stellung der benötigten Ressourcen zu deren Bewältigung 
erhalten. Die Ergebnisse dieses Projekts sind Gegenstand 
dieses Artikels.

Ziel des Verfahrens ist zum einen die systematische Erfas-
sung von Risiken, die zu einer Katastrophe führen können. 
Zum anderen dient es der Optimierung der Ressourcenpla-
nung für den Katastrophenschutz. Neben den Spezialfähig-
keiten des Katastrophenschutzdienstes werden auch die Fä-
higkeiten anderer Aufgabenträger berücksichtigt.

Einheitliche Kriterien fördern Planungssicherheit und Trans-
parenz bei der Ressourcenplanung und erleichtern die Defi-
nition von landesweit einheitlichen Schutzzielstandards. 

Grundlage des Verfahrens ist die Erfassung der Risikoquellen 
nach einem einheitlichen Muster. Diese werden den poten-
ziell von ihnen bedrohten Schutzgütern gegenübergestellt. 
Dabei wird jeweils der Worst Case untersucht, um kleinere 

Szenarien mit abzudecken. Durch die Quantifizierung der 
Schutzgüter können die erforderlichen Einsatzmittel des Ka-
tastrophenschutzdienstes bestimmt und damit der Mindest-
bedarf definiert werden. Durch den Vergleich der notwen-
digen Maßnahmen und Fähigkeiten mit den vorhandenen 
Ressourcen wird eine Sicherheitsbilanz für den Katastro-
phenschutz erstellt: Was wird gebraucht, was ist vorhanden? 

Bereits Mitte der 1990er-Jahre wurde am damaligen Amt 
für Katastrophenschutz ein Projekt zur Ermittlung des Min-
destbedarfs für den Katastrophenschutzdienst durchgeführt 
(IM-AfK 1996). Viele methodische Ansätze dieses Vorgänger-
projektes wurden hier übernommen. Die fachlichen Anfor-
derungen an die Software wurden durch eine Arbeitsgruppe 
an der Landesfeuerwehrschule entwickelt, die in ähnlicher 
Besetzung bereits das schleswig-holsteinische Online-Modul 
zur Feuerwehrbedarfsplanung entwickelt hat. Der Arbeits-
gruppe gehörten sowohl ehrenamtliche Mitglieder aus dem 
Feuerwehrwesen als auch Vertreter der unteren Katastro-
phenschutzbehörden, der Landesfeuerwehrschule und des 
Innenministeriums Schleswig-Holstein an. 

In einem ersten Durchgang erfassten die unteren Katastro-
phenschutzbehörden ihre jeweiligen Risiken mit dem On-
line-Modul, fachlich begleitet vom Innenministerium. Jeder 
Kreis bzw. jede kreisfreie Stadt hat zwei bis vier Szenarien 
bearbeitet. Insgesamt wurden 45 verschiedene Katastro-
phenszenarien untersucht. Die zentrale Auswertung durch 
das Land bildet eine Grundlage für die weitere strategische 
Ausrichtung des Katastrophenschutzdienstes.  

Risikoanalysen im Bevölkerungsschutz
Das vorliegende Verfahren ist Teil eines Risikomanagements 
im Bevölkerungsschutz. Risikoanalysen bilden Entschei-
dungsgrundlagen für den Risikomanagementprozess mit 
dem Ziel, Lücken und Schwächen zu erkennen und Risiken 
zu gewichten. Idealerweise werden Handlungsspielräume 
zur Risikobehandlung gewonnen. Sie dienen als Planungs-
grundlage für das Krisenmanagement mit dem Ziel, Verbes-
serungspotenziale zu identifizieren. Weiterhin liefern sie die 
Basis für eine effiziente Notfallplanung und Ressourcensteu-
erung (BBK 2015: 18). 

Im Rahmen der „Neuen Strategie zum Schutz der Bevöl-
kerung“ wurde durch einen Beschluss der Innenminister-

Methodische Einordnung

konferenz 2002 unter anderem der Leitgedanke der risiko-
orientierten Planung eingeführt. Davon ausgehend hat das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) eine auf allen Verwaltungsebenen umsetzbare Me-
thode für die Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz in der 
Bundesrepublik Deutschland entwickelt (vgl. BBK 2010). Der 
Bund verwendet dieses Werkzeug für seine eigene Risiko-
analyse. Für die Anwendungen auf der Ebene der unteren 
Katastrophenschutzbehörden wurde es in der Folge noch 
weiterent wickelt (vgl. BBK 2015).

Die schleswig-holsteinische Methode lehnt sich an den vom 
BBK vorgelegten Leitfaden an, umfasst jedoch nicht dessen 
komplettes Portfolio. Sie berücksichtigt aus pragmatischen 
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Gründen nicht alle im Leitfaden „Risikoanalyse im Bevölke-
rungsschutz“ empfohlenen Arbeitsschritte. 

Inhaltlich beschränken sich die untersuchten Szenarien zu-
nächst auf landestypische Ereignisse mit eindeutigem Raum-
bezug (Abb. 1, vgl. Kap. „Risikoidentifizierung“). Gefahren mit 
länderübergreifender Bedeutung, zum Beispiel Pandemien, 
werden über die Risikoanalysen des Bundes abgebildet. 

Neben dem räumlichen Fokus auf das Land Schleswig-Hol-
stein liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf dem Schutzgut 
„Mensch“ bzw. „Bevölkerung“. Auf die Ermittlung wirtschaft-
licher, kultureller oder ökologischer Werte wurde daher zu-
nächst verzichtet. Auch hier ist jedoch eine methodische 
Erweiterung des Online-Moduls denkbar.

Terminologie und Datenmodell
Ausgangspunkt ist die Annahme, dass eine Gefahr von einer 
bekannten, definierbaren Quelle ausgeht. Diese wird im Pro-
gramm als Risikoquelle bezeichnet. Neben den meist durch 
topografische Begebenheiten definierten Naturgefahren 
kann dies ein punktförmiges, stationäres Objekt sein, zum 
Beispiel eine Industrieanlage, oder ein linienförmiges Ele-
ment wie eine Bahnlinie, auf deren Achsenverlauf ein Ereig-
nis möglich ist.

Zweite Annahme ist, dass sich die Gefahr in einem definier-
ten Risikogebiet auswirkt. Für die punkt- bzw. linienförmi-
gen Risikoquellen kann ein Wirkungsradius bzw. -korridor 
definiert werden, der die Ausdehnung des Risikogebietes 
festlegt. Für die Naturgefahren werden die Risikogebiete 

aufgrund natürlicher Gegebenheiten (z. B. Überschwem-
mungsgebiete) von den Fachbehörden definiert (Abb. 2).

Alle Schutzgüter, die innerhalb des Risikogebietes von ei-
nem Ereignis betroffen sein können, werden erfasst. Über 
eine Quotierung wird diesen Schutzgütern die erforderliche 
Menge an Einsatzmitteln zur Gefahrenabwehr zugeordnet. 
Daraus lässt sich der Mindestbedarf für den Katastrophen-
schutzdienst berechnen. Die zu Grunde gelegten Annah-
men und Rechenmodelle sind im Handbuch zur Methode 
„Risikoorientierte Ermittlung eines rechnerischen Mindest-
bedarfs für den Katastrophenschutzdienst in Schleswig-Hol-
stein“ (vgl. MILI 2017) dokumentiert.
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3
Vereinfachtes Datenmodell

Quelle: eigene Darstellung

Risikoquelle Schutzgüter
Rechnerischer 
Mindestbedarf

QuotierungSzenario, 
Risikogebiet

Grunddaten

Eingrenzung des Gefahrenkatalogs
Um aus der Vielzahl denkbarer Schadensereignisse dieje-
nigen herauszufiltern, die auf der Ebene der unteren Kata-
strophenschutzbehörde mit der bereit gestellten Software 
zu untersuchen sind, lassen sich zwei grundsätzliche Krite-
rien heranziehen.

n	Kann das Ereignis zur Katastrophe werden?
	Am Anfang steht die Frage, ob die zu beschreibende Ge-

fahr zu einer Großschadenslage oder einer Katastrophe 
im Sinne des Landeskatastrophenschutzgesetzes führen 
kann, welche die einheitliche Leitung aller Einrichtungen 
des Katastrophenschutzdienstes sowie der zuständigen 
Behörden, Organisationen und sonstigen eingesetzten 
Kräfte durch die Katastrophenschutzbehörde erfordert.

n	Ist das Ereignis an bestimmte örtliche Gegebenheiten  
gebunden?
	Um den Bearbeitungsaufwand überschaubar zu halten, 

sollen von den unteren Katastrophenschutzbehörden 
nur diejenigen Risikoquellen mit dem Programm erfasst 
werden, die einen eindeutigen Raumbezug aufweisen, 
zum Beispiel meteorologische Ereignisse (Starkregen, 

Orkan, Schneesturm), Pandemien oder großflächiger 
Ausfall kritischer Infrastrukturen (KRITIS) werden hier 
zunächst bewusst ebenso ausgeklammert und solche, 
deren Eintrittsort schwer zu prognostizieren ist, zum Bei-
spiel Terror anschläge oder Flugzeugabstürze. Es wird vor-
ausgesetzt, dass deren Auswirkungen landesweit ähnlich 
sind und dass diese somit zentral auf Landes- bzw. Bun-
desebene analysiert werden.

Eine Sonderstellung haben die Kernkraftwerke, die Gegen-
stand von Sonderplanungen sind und daher auch nicht auf 
Kreisebene, sondern zentral durch das Land in Absprache 
mit der Arbeitsgruppe „Reaktorkreise“ mit dem Programm 
erfasst werden. Für die Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte ergeben sich folgende Risikoquellen (Abb. 4):

Zunächst wird anhand dieser Liste untersucht, welche Ri-
sikoquellen im jeweiligen Kreisgebiet vorhanden sind. Für 
die Ermittlung des Mindestbedarfs werden nur die Risiko-
quellen mit dem größten Schadenspotenzial erfasst (Worst- 
Case-Prinzip).  

Risikoidentifizierung
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4
Katalog der zu berücksichtigenden Risikoquellen (untersuchte Gefahrenarten)

Quelle: eigene Darstellung

Risikoquellen
Naturgefahren Hydrologische Gefahren Küstenhochwasser/Sturmflut

Binnenhochwasser

Vegetationsbrände Zusammenhängende Wald-, Moor- oder Heidefläche > 500 ha

Verkehr/Transportunfälle Straßenwegenetz (Fahrwege nach Gefahrgutverordnung)

Schienentrasse (Haupttransportrouten Gefahrgut)

Schifffahrtsstraßen Nord- und Ostsee, Nord-Ostsee-Kanal, Unterelbe

Güterumschlagplätze (Umschlagplatz für Gefahrgut)

Betriebe mit besonderem Gefahrenpotenzial Betriebsbereiche mit erweiterten Pflichten nach Störfallverordnung 
(EU-Seveso-III-Richtlinie)

Kraftwerke

Müllumschlagstation

Betriebe mit besonderer Brandlast, auch 
in Kombination mit der Lagerung von 
Chemikalien

Recyclingbetrieb

Sonderdeponie

Umschlaglager bei Speditionen

Wirtschaft/Industrie/Technik Umschlag oder Lagerung von Chemikalien

Sonstige Betriebe

Besondere Lager Mineralölbevorratungslager
Munitionslager der Bundeswehr

Pipeline oberirdisch für flüssige Stoffe

Zuliefer- und Versorgungspipelines Pipeline oberirdisch für gasförmige Stoffe

Pipeline unterirdisch für flüssige Stoffe

Pipeline unterirdisch für gasförmige Stoffe

Risikoanalyse

Abgrenzung der Risikogebiete und  
Festlegung eines Szenarios
Für die Ermittlung der betroffenen Schutzgüter wird zu-
nächst das Risikogebiet eingegrenzt. Für Naturgefah-
ren definieren hier die Fachbehörden zum Beispiel die 
Hochwasser risikogebiete gemäß EU-Hochwassermanage-
mentrichtlinie. Für andere Risikoquellen wurde zur Verein-
heitlichung der Untersuchung auf Landesebene jeweils ein 
Standard-Szenario definiert (MILI 2017: 6). Abweichungen 
von diesem Standardszenario sollen dokumentiert und be-
gründet werden.

Erfasste Risikoquellen und Szenarien
Jeder Kreis bzw. kreisfreie Stadt hat im Durchschnitt drei 
Szenarien bearbeitet. Diese wurden nach vorheriger Risiko-
identifizierung gemeinsam mit dem Innenministerium unter 
Berücksichtigung der jeweiligen gebietstypischen Risiken 

Art des Szenarios Anzahl

Küstenhochwasser/Sturmflut 8

Vegetationsbrand Wald > 500 ha 6

Schienentrasse (Gefahrgut) 11

Verkehrsweg Straße (Gefahrgut) 7

Wasser- und Schifffahrtsstraße (Gefahrgut) 1

Betrieb Störfallverordnung (Seveso-III) 8

Umschlag/Lagerung von Chemikalien 1

Sonstiger Betrieb mit besonderer Brandlast 1

Mineralölbevorratungslager 1

Munitionslager 1

Gesamt 45

5
Art und Anzahl der untersuchten Szenarien

Quelle: eigene Darstellung
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quellen (z. B. Verkehrswege) wird die Umgebung beiderseits 
des Streckenverlaufs untersucht (Wirkungskorridor). Hier 
wird innerhalb des Wirkungskorridors ein angenommener 
Ereignisort mit dem größten Schadenspotenzial angenom-
men. Um diesen Punkt wird ein Wirkungsradius gezogen, 
der das Risikogebiet für dieses Szenario definiert.

Erfassung der Schutzgüter
Für die auf diese Weise ausgewählten Risikogebiete werden 
die Schutzgüter erfasst. Die in Abbildung 6 aufgelisteten 
Schutzgüter stellen daher allesamt Einrichtungen und Räu-
me dar, an denen sich regelmäßig eine große Anzahl von 
Menschen aufhält oder die in besonderem Maße schutzbe-
dürftig sind.

6
Katalog der zu berücksichtigenden Schutzgüter

Quelle: eigene Darstelllung

Schutzgüter

Bevölkerung

Wohnbevölkerung

Berufspendler

Übernachtungen Fremdenverkehr

Hotelbetriebe, Ferienzentren > 500 Betten

Lebensräume Tourismus

Campingplätze > 500 Stellplätze

Sportboothäfen > 500 Liegeplätze

Jugendherbergen

Jugendzeltlager

Tagesgäste

Medizinische Einrichtungen

Krankenhäuser

Krankenhäuser der Zentralversorgung

Krankenhäuser der Schwerpunktversorgung

Krankenhäuser der Regelversorgung, Fachkliniken

Psychiatrische Kliniken
Psychiatrische Fachkliniken/Fachkrankenhäuser

Psychiatrische Fachkliniken für Kinder und Jugendliche

Wirtschaftseinrichtungen/Versammlungsstätten

Verkaufsstätten/Gewerbegebiete
Verkaufsstätten > 2.000 m2

Gewerbegebiete > 1.000 Beschäftigte

Versammlungsstätten
Stadien, Freizeitparks, Discotheken > 10.000 Plätze

Versammlungsstätten > 1.000 Personen

Öffentliche Einrichtungen

Bildungseinrichtungen

Allgemeinbildende Schulen/Schulzentren

Berufliche Schulen

Hochschulen

Jugendaufbauwerke

Überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen

Soziale Einrichtungen

Alten- und Pflegeheime > 100 Plätze

Behindertenwohnheime > 100 Betten

Jugendfreizeitstätten > 100 Plätze

Kindertagesstätten

Kurheime (für Kinder, Mütter, ältere Menschen)

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen

Werkstätten für Menschen mit Behinderung

ausgewählt. Insgesamt wurden 45 verschiedene Katastro-
phenszenarien untersucht und in der Datenbank des Pro-
gramms abgespeichert (Abb. 5). Diese können bei Bedarf 
von den unteren Katastrophenschutzbehörden ergänzt und 
aktualisiert werden.

Abschätzung des Schadensausmaßes
Für jede Kategorie wird anhand der Einwohnerzahlen und 
dem Vorhandensein besonders schutzbedürftiger Objek-
te (z. B. Krankenhäuser) das Risikogebiet mit dem größten 
Schadenspotenzial ermittelt. Bei den Hochwasserrisikoge-
bieten an der Nordseeküste ist dies zum Beispiel immer das 
morphologisch abgrenzbare Teilgebiet (Koog bzw. Marsch) 
mit der höchsten Bevölkerungszahl. Bei den linearen Risiko-
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Als Maß für das Schadenspotenzial wurde hier die Anzahl 
der potenziell Betroffenen gewählt. Zur Visualisierung des 
Risikos wird das Schadensausmaß in einer fünfstufigen loga-
rithmischen Skala in Anlehnung an den BBK-Leitfaden (BBK 
2010: 15) bestimmt.

Abschätzung  
der Eintrittswahrscheinlichkeit
Die Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereig-
nisses lässt in begrenztem Maß Rückschlüsse auf die Dring-
lichkeit von Vorsorgemaßnahmen zu. Für jede untersuchte 
Risikoquelle ist daher die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
Szenarios abzuschätzen. Dabei wird eine fünfstufige quali-
tative Skala (von 1 = „sehr unwahrscheinlich“ bis 5 = „sehr 
wahrscheinlich“) in Anlehnung an den BBK-Leitfaden (BBK 
2010: 11) verwendet (Abb. 8).

Allerdings kann die geringe Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
Szenarios dazu verleiten, die hierfür notwendigen Vorpla-
nungen auf der Prioritätenliste nach hinten zu verschieben. 
Unter Berücksichtigung des Schadensausmaßes jedoch kön-
nen Ereignisse mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit und 
hohem Schadensausmaß, zum Beispiel kerntechnische Un-
fälle, so gravierend sein, dass sie bei den Vorsorgeplanungen 
einen hohen Stellenwert einnehmen sollten. 

Für bestimmte Szenarien lassen sich die Eintrittswahrschein-
lichkeiten durch Statistiken ermitteln, zum Beispiel durch die 
Auswertung langjähriger Aufzeichnungen von Pegelwerten 
im Bereich der hydrologischen Gefahren. Im Bereich der in-
dustriellen Gefahren kann die Betrachtung realer Ereignisse 
die Einstufung erleichtern, zum Beispiel über die Verzeich-
nisse OFDA/CRED International Disaster Database (CRED 

Stufe Betroffene

1 0–100 Betroffene

2 101–1.000 Betroffene

3 1.001–10.000 Betroffene

4 10.001–100.000 Betroffene

5 > 100.000 Betroffene

7
Schwellenwerte für die Bestimmung des Schadens- 
ausmaßes (in Anlehnung an BBK 2010)

Quelle: eigene Darstellung

Wert Klassifizierung … mal im Jahr 1x in … Jahren

5 sehr wahrscheinlich ≤ 0,1                     10   

4 wahrscheinlich ≤ 0,01                   100   

3 bedingt wahrscheinlich ≤ 0,001                1.000   

2 unwahrscheinlich ≤ 0,0001              10.000   

1 sehr unwahrscheinlich ≤ 0,00001            100.000   

8
Schwellenwerte für die Abschätzung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit (in Anlehnung an BBK 2010)

Quelle: eigene Darstellung

9
Schlüsselfragen für die Abschätzung  
der Eintrittswahrscheinlichkeit

Schlüsselfrage Ja → Stufe

Gab es weltweit bereits ein vergleichbares 
Schadensereignis? √ → 2

Ist ein vergleichbares Schadensereignis  
bereits in der Bundesrepublik aufgetreten?

√ → 3

Ist ein vergleichbares Schadensereignis in 
den letzten 10 Jahren aufgetreten?

√ → 4

Ist ein vergleichbares Schadensereignis in 
den letzten 10 Jahren mehrmals aufgetre-
ten?

√ → 5

Quelle: eigene Darstellung

2016) und die Zentrale Melde- und Auswertungsstelle für 
Störfälle (ZEMA) am Umweltbundesamt (UBA 2016). Für eine 
valide Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit liegen hier 
jedoch (glücklicherweise) zu wenige Erfahrungswerte vor.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses wird an-
hand von vier Schlüsselfragen geschätzt. (Abb. 9) (siehe 
auch BBK 2015: 45 f.). 

Die Abschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit anhand der 
Retrospektive lässt allerdings nur begrenzt Prognosen über 
Ereignisse zu, deren Art und Auswirkungen unsere derzeiti-
ge Vorstellungskraft übersteigen. Um auch für solche Szena-
rien eine gewisse Planungsreserve vorzuhalten, wird bei der 
Gestaltung der hier untersuchten Szenarien von den jeweils 
schlechtesten Bedingungen ausgegangen.
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Aus der Art und Anzahl der betroffenen Schutzgüter wird 
abgeleitet, welche Bereiche der Gefahrenabwehr (z. B. Ab-
wehrender Brandschutz, Medizinische Versorgung, Soziale 
Versorgung) betroffen und welche Ressourcen zur Bewälti-
gung der Lage nötig sind.  Die Ermittlung des Bedarfs ba-
siert auf der Quantifizierung einzelner Maßnahmen, geglie-
dert nach Aufgabenbereichen und Fähigkeiten. Hierbei wird 
grob in die Aufgabengebiete „Evakuierung“ und „Schaden-
abwehr“ unterschieden.

Das Programm ermittelt die erforderliche materielle Ausstat-
tung sowie die damit verbundenen personellen Ressourcen 
für die Schadensbewältigung anhand von Quotierungen 
und Schlüsselwerten. Diese Quotierungen beruhen auf der 
Auswertung von Fachliteratur und Dokumentationen realer 
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Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte. Hierfür wurden zum 
Beispiel Dokumentationen von Transport- und Brandunglü-
cken oder von Sturmfluten dahingehend ausgewertet, wie 
viele Einsatzkräfte und welche Ausstattung jeweils im Ein-
satz waren. Eine Darstellung der Berechnungsgrundlagen 
enthält das Handbuch zur Methode (vgl. MILI 2017).

Jedoch können sich die Anforderungen in den einzelnen 
Aufgabenbereichen je nach Szenario unterscheiden. Für alle 
Aufgabenbereiche wird daher automatisch untersucht, ob 
in einem anderen Szenario ein höherer Bedarf festgestellt 
wird. Ist dies der Fall, wird der dort festgestellte Bedarf als 
Mindestbedarf definiert. Der Mindestbedarf eines Kreises 
bzw. einer kreisfreien Stadt ergibt sich somit aus dem jeweils 
höchsten Einzelbedarf eines Aufgabenbereichs.

Bestandserfassung
Ein Vergleich der vorhandenen Ressourcen des Katastro-
phenschutzdienstes mit dem errechneten Mindestbedarf 
zeigt, ob und in welchen Bereichen Defizite bestehen. 

Bei der Auswertung der ersten Bearbeitungsrunde wurde 
deutlich, dass die bis dahin vorhandenen Angaben zur vor-
handenen Ausstattung nicht ausreichten, um den ermittel-
ten Bedarf mit dem Bestand zu vergleichen. Zur Unterstüt-
zung dieser Aufgabe hat die Landesfeuerwehrschule eine 
zusätzliche Datenbank programmiert, welche künftig die 
vorhandene Ausstattung des Katastrophenschutzes landes-
weit einheitlich abbilden soll. Darin wird die Leistungsfähig-
keit sowohl qualitativ als auch quantitativ durch die unteren 
Katastrophenschutzbehörden beschrieben:

n	Fähigkeit (qualitative Beschreibung): 
Welche Aufgaben kann die erfasste Einheit übernehmen? 
Beispiel: Fähigkeit einer Betreuungsgruppe = Einrichten 
und Betrieb von Aufnahmestellen; Registrierung Evaku-
ierter; Versorgung mit Unterkunft und Verpflegung

n	Kapazität (quantitative Beschreibung):
	In welchem Umfang können die Aufgaben erledigt wer-

den? Beispiel: Kapazität einer Betreuungsgruppe = Ver-
sorgung von 200 Personen

Bilanzierung und Bewertung

Ressourcen der unteren Katastrophen-
schutzbehörden unzureichend
Bei der Bilanzierung sticht vor allem folgende Erkenntnis he-
raus: keines der untersuchten Szenarien lässt sich mit den 
Ressourcen einer unteren Katastrophenschutzbehörde allein 
bewältigen.

In einem nächsten Schritt gilt es daher, verschiedene Mög-
lichkeiten zur Deckung des ermittelten Defizits zu prüfen. 
Im Sinne der in Abbildung 10 skizzierten Aufgabenteilung 
zwischen staatlicher Organisation, ehrenamtlichem Katas-
trophenschutzdienst und Selbsthilfe der Bevölkerung sind 
dabei alle Säulen des Katastrophenschutzes zu berücksich-
tigen.

Deckung des Bedarfs
Es wird deutlich, dass die klassischen Einheiten des Kata-
strophenschutzdienstes nur einen Teil der erforderlichen 
Maßnahmen und Aufgabenbereiche abdecken können. 
Zusätzlich zu den speziellen Fähigkeiten des Katastrophen-
schutzdienstes, für die besondere Einsatzmittel und beson-
ders qualifiziertes Personal erforderlich sind, müssen externe 
Ressourcen herangezogen werden. Dazu zählen andere öf-
fentliche Aufgabenträger und Unternehmen,  aber auch Fä-
higkeiten aus dem Bereich der Zivilgesellschaft, zum Beispiel 
die organisierte Laienhilfe (Abb. 11).
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Schlussfolgerungen

Neubeschaffung von Ausstattung
Die Neubeschaffung erforderlicher Einsatzmittel des Kata-
strophenschutzes steht unter dem Vorbehalt der jeweili-
gen Haushaltslage der öffentlichen Hand. Angesichts des in 
Schleswig-Holstein identifizierten Investitionsstaus wird die-
se Option vermutlich den ermittelten Bedarf nicht komplett 
decken können. Abgesehen davon ist die Leistungsfähigkeit 
des Katastrophenschutzdienstes nur zum Teil durch die vor-
handene Ausstattung limitiert. Selbst bei optimaler Bestü-
ckung der Katastrophenschutzeinheiten lässt sich die An-
zahl der Menschen, die sich für deren Einsatz ehrenamtlich 
engagieren, nicht beliebig erhöhen. Es sind daher zusätzlich 
alternative Möglichkeiten zu prüfen.

Gebietsübergreifende Hilfeleistung
Unabhängig von den haushaltspolitischen Rahmenbedin-
gungen ist die verstärkte kreisübergreifende Kooperation 
nötig. Eine Möglichkeit ist die feste planerische Zuordnung 
von Kreisen und kreisfreien Städten zueinander zum Zwecke 
der gebietsübergreifenden Hilfeleistung (sogenannte Kom-
plementärkreise). Die Zuordnung ist nach räumlichen Kri-
terien sinnvoll, sodass Einsatzkräfte schnell verfügbar sind 
(Stichwort „Nachbarschaftshilfe“). Unter einsatztaktischen 
Gesichtspunkten können sich aber auch andere Zuord-
nungsverhältnisse aufgrund der Gleichzeitigkeit von Ereig-
nissen ergeben, zum Beispiel von Naturgefahren. Die räum-
liche Verteilung der Risiken ist in jedem Fall zu beachten.

Ergänzung durch andere Aufgabenträger
Darüber hinaus ist zu prüfen, welche Aufgaben durch ande-
re Institutionen, Aufgabenträger, Gruppen etc. übernommen 

werden können. Denkbar sind zum Beispiel die organisier-
te Einbindung der oft spontan angebotenen Laienhilfe und 
vorherige Absprachen mit Firmen und Privatpersonen für 
Unterstützungsleistungen. Für die verschiedenen Aufgaben-
bereiche ist dies ist im Einzelnen durch die unteren Katastro-
phenschutzbehörden vorzuplanen. 

Bewertung des ermittelten Mindestbedarfs 
aus Landessicht
Eine Bewertung ist nur mit Hilfe eines Bewertungsmaßstabs 
möglich. Die Frage, ob die verfügbare Ausstattung des Kata-
strophenschutzdienstes ausreicht, kann also nur beantwor-
tet werden, wenn ein Schutzziel definiert wurde. Bisher ist 
dies für den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein auf 
Landesebene – im Gegensatz zur alltäglichen Gefahrenab-
wehr auf kommunaler Ebene – nicht gegeben. Die Defini-
tion von Schutzzielen wird durch die Bandbreite der denk-
baren Szenarien und Ereignisse nicht erleichtert. Dennoch 
sollte auch für den Katastrophenschutz unter Einbeziehung 
der politisch Verantwortlichen definiert werden, welches 
Schutz niveau landesweit erreicht werden soll. Zu diesem 
Zweck wird in Schleswig-Holstein ein Lenkungsgremium 
eingerichtet, welches aus den politisch für den Katastro-
phenschutz verantwortlichen Landrätinnen und Landräten 
sowie Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern 
der kreisfreien Städte besteht und durch den Innenminister 
geleitet wird. 

Das Vorhandene wird benötigt
Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das vorge-
stellte Verfahren eine grobe Schätzung darstellt, weist die 
Untersuchung nach, dass die vorhandene Ausstattung zur 
Bewältigung eines lokalen bzw. regionalen Katastrophensze-
narios im Land mindestens erforderlich ist. Mit anderen Wor-
ten: was vorhanden ist, wird auch benötigt.

Verstärkte Zusammenarbeit 
Keine untere Katastrophenschutzbehörde kann allein die 
untersuchten Szenarien mit den eigenen Ressourcen bewäl-
tigen. Nötig ist eine übergreifende Planung und eine noch 

engere Kooperation der Kreise und kreisfreien Städte unter-
einander, mit den Trägerorganisationen und mit dem Land.

Veränderte Rahmenbedingungen
Nachdem der Katastrophen- und Zivilschutz seit den 
90er-Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung und in der 
politischen Prioritätensetzung stark in den Hintergrund ge-
rückt war, erfährt er vor dem Hintergrund sich wandelnder 
Bedrohungslagen eine zunehmende Aufmerksamkeit in der 
öffentlichen Diskussion. Es ist daher damit zu rechnen, dass 
auch die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit gegenüber 
dem Katastrophenschutz steigt. In Anbetracht des starken 
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Personalabbaus in den Katastrophenschutzbehörden in den 
letzten Jahrzehnten einerseits und der sich verschärfenden 
Bedingungen im Ehrenamt andererseits sollte geprüft wer-
den, ob das derzeitige System den heutigen und zukünfti-
gen Herausforderungen gewachsen ist.

Strategische Überlegungen zur Zukunft des Katastrophen-
schutzes sollten daher nicht nur Ausstattungsfragen beden-
ken. Der ehrenamtlich getragene Katastrophenschutzdienst 
und das staatliche Krisenmanagement bedürfen einer ver-
stärkten Verzahnung mit Politik und Bevölkerung, um den 
Katastrophenschutz langfristig tragfähig zu machen. Folgen-
de Aspekte sollten in diesem Zusammenhang berücksichtigt 
werden:
	n Stärkung des Ehrenamtes, um das System der Katastro-

phenschutz-Einheiten aufrecht zu erhalten
	n Einbindung ungebundener Helfer und spontaner Hilfe
	n Risikobewertung	
	n Festlegung von Planungs- bzw. Schutzzielen (welche 

Schutz- und Versorgungsmaßnahmen können und 
wollen Staat und Gesellschaft gewährleisten? Wieviel 
Eigenvorsorge der Bevölkerung ist zumutbar?)
	n Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung

	n Intensivierung der Risikokommunikation, realistische 
Darstellung der Möglichkeiten und Grenzen des staat-
lichen Katastrophenschutzes
	n Stärkung der Katastrophenvorsorge
	n Risikominimierung durch Einbeziehung von Risikoaspek-

ten in der Flächennutzungs- und Regionalplanung, zum 
Beispiel durch Steuerung der Siedlungsentwicklung in 
Hochwasserrisikogebieten; Berücksichtigung kritischer 
Infrastrukturen in der Regionalplanung

Für viele der hier nur kurz angerissenen Themenfelder fin-
den sich Lösungsansätze in der vom Innenministerium 
Schleswig-Holstein in Auftrag gegebenen Organisationsstu-
die der Freien Universität Berlin (vgl. Voss et al. 2014). 

Ausblick zur Weiterentwicklung  
des Online-Moduls
Die untersuchte Methode sollte fortentwickelt und ergänzt 
werden, zum Beispiel für die Überarbeitung der Planungs-
grundlagen im Bereich Sanitätsdienst und für die Bedarfser-
mittlung bei Flächenlagen. Weitere Anwendungsmöglich-
keiten sind denkbar, zum Beispiel die Nutzung der Szenarien 
als Grundlage für die Einsatzplanung und für Übungen.  
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